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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktname : ODOUR NEUTRALIZER MB3000 

UFI : 5YEM-490K-Q20H-M189 

Produktcode : 801752 

Zerstäuber : Aerosol 

SKU # : R0260018 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Luftbehandlungsprodukte 

Geruchsmittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +44(0)870 5686824 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Brussels 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 

dringenden Fragen zu 

Intoxikation 070 245 

245 an (kostenlos 

24/7). Wenn nicht 

erreichbar: 02 264 96 

30 (Standard-Gebühr) 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), 

UG 

Hindenburgdamm 30 

12203  

+49 (0) 30 19240  

Deutschland Informationszentrale gegen 

Vergiftungen 

Klinik und Poliklinik für Allgemeine 

Pädiatrie, Zentrum für 

Kinderheilkunde, Universitätsklinikum 

Bonn 

Gebäude 30, ELKI (Eltern-

Kind-Zentrum) 

Venusberg-Campus 1 

53127 Bonn 

+49 (0) 228 19240  

Deutschland Giftnotruf Erfurt 

Gemeinsames 

Giftinformationszentrum der Länder 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen, c/o 

HELIOS Klinikum Erfurt 

Nordhäuser Straße 74 

99089  

+49 (0) 361 730 730  

Hersteller 

Newell Europe Sàrl 

Chemin de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier - Switzerland 

T +44(0)870 5686824 

SDS.RCP@newellco.com 

Sonstige 

Newell Poland Services, Poznan 61-894, Poland 

Newell Rubbermaid UK Services, Lichfield, Staffs, WS13 8SS, UK  

www.rubbermaid.eu 

mailto:SDS.RCP@newellco.com
http://www.rubbermaid.eu/
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Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale 

Universitätsklinikum Freiburg, 

Zentrum für Kinder- und 

Jugendmedizin 

Breisacher Str. 86b 

79110  

+49 (0) 761 19240  

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord der 

Länder Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen und Schleswig-

Holstein (GIZ-Nord) 

Universitätsmedizin Göttingen - 

Georg-August-Universität 

Robert-Koch Straße 40 

37075  

+49 (0) 551 19240  

Deutschland Informations- und Beratungszentrum 

für Vergiftungsfälle 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 

Universitätsklinikum des Saarlandes, 

Geb. 9 

Kirrberger Straße 100 

66421  

+49 (0) 6841 19240 kein Firmenservice 

Deutschland Giftinformationszentrum der Länder 

Rheinland-Pfalz und Hessen 

Klinische Toxikologie, 

Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz 

Langenbeckstraße 1 

Gebäude 601 

55131 Mainz 

+49 (0) 6131 19240  

Deutschland Giftnotruf München 

Toxikologische Abteilung der II. Med. 

Klinik und Poliklinik rechts der Isar der 

Technischen Universität München 

Ismaninger Straße 22 

81675 Munich 

+49 (0) 89 19240  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120  

+352 8002 5500 Free telephone 

number with a 24/7 

access. Experts 

answer all urgency 

questions on 

dangerous products in 

French, Dutch and 

English 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 

1010 Vienna 

+43 1 406 43 43  

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 

+41 44 251 51 51 

(aus dem Ausland: 

+41 44 251 51 51) 

Auskunft: +41 44 251 

66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich 

Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol. 

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C, 122 °F 

aussetzen. 

P501 - Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LINALOOL, 

HEXYL CINNAMAL, 4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, CITRONELLOL, 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Ethanol (CAS-Nr.) 64-17-5 

(EG-Nr.) 200-578-6 

(EG Index-Nr.) 603-002-00-5 

(REACH-Nr) 01-2119457610-43 

10 – 20 Flam. Liq. 2, H225 

ISOPROPYL ALCOHOL (CAS-Nr.) 67-63-0 

(EG-Nr.) 200-661-7 

(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 

(REACH-Nr) 01-2119457558-25 

1 – 10 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

LINALOOL (CAS-Nr.) 78-70-6 

(EG-Nr.) 201-134-4 

(REACH-Nr) 01-2119474016-42 

0.1 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

HEXYL CINNAMAL (CAS-Nr.) 101-86-0 

(EG-Nr.) 202-983-3 

(REACH-Nr) 01-2119533092-50 

0.1 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 
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4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS-Nr.) 32210-23-4 

(EG-Nr.) 250-954-9 

(REACH-Nr) 01-2119976286-24 

0.1 – 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 

Skin Sens. 1B, H317 

TETRAMETHYL 

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 

(CAS-Nr.) 54464-57-2 

(EG-Nr.) 259-174-3 

(REACH-Nr) 01-2119489989-04 

0.1 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 1, H410 

CITRONELLOL (CAS-Nr.) 106-22-9 

(EG-Nr.) 203-375-0 

(REACH-Nr) 01-2119453995-23 

0.1 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE 

(CAS-Nr.) 31906-04-4 

(EG-Nr.) 250-863-4 

0.1 – 1 Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Ethanol (CAS-Nr.) 64-17-5 

(EG-Nr.) 200-578-6 

(EG Index-Nr.) 603-002-00-5 

(REACH-Nr) 01-2119457610-43 

( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

Product subject to CLP Article 1.1.3.7. The disclosure rules of the components is modified in this case. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Husten. Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 

Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei direktem Augenkontakt Reizungen möglich. Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei 

anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Atemnot. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosionsgefahr : Durch Hitze kann sich Druck aufbauen, was zum Bersten geschlossener Behälter führt und 

wodurch sich Feuer ausbreiten kann, so dass sich das Verbrennungs- und 

Verletzungsrisiko erhöht. 
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 

Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser 

in die Umwelt vermeiden (verhindern) . KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer 

explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht. Umgebung räumen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Wenn möglich, ohne unnötiges Risiko von 

der Brandstelle entfernen. Zündquellen entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um 

statische Aufladung zu vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 

Behörden zu benachrichtigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 

Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt 

aufbewahren. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Gefährlicher Abfall wegen möglicher Explosionsgefahr. Nicht durchstechen oder 

verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände 

und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich 

mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. Nicht 

gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische 

Aufladung zu vermeiden. 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: 

Direkte Sonnenbestrahlung, Wärmequellen, Zündquellen. Nicht Temperaturen über 50 

°C/122 °F aussetzen. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 

Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Wärmequellen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique # Isopropylalcohol 

OEL TWA 500 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 200 ppm 

OEL STEL 1000 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

AGW (OEL C) 1000 mg/m³ 

TRGS 900 Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Isopropanol (s. 2-Propanol) 

MAK (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

500 mg/m³ 

500 mg/m³ 

500 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm 

200 ppm 

200 ppm 

200 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1000 mg/m³ 

1000 mg/m³ 

1000 mg/m³ 

1000 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

400 ppm 

400 ppm 

400 ppm 

Anmerkung B SSC - Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN - INRS, NIOSH 

 

Ethanol (64-17-5) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) 1900 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 1000 ppm 
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Ethanol (64-17-5) 

MAK (OEL STEL) 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 2000 ppm (3x 60(Mow) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique # Ethanol 

OEL TWA 1907 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1000 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 380 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

TRGS 900 Spitzenbegrenzung 4(II) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

1000 ppm 

Anmerkung SSC - OAW, FormalKT HU - INRS, NIOSH 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 
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8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

 

8.2.2.2. Hautschutz 
 

Handschutz: 

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

 

8.2.2.3. Atemschutz 
 

Atemschutz: 

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Aussehen : klar. transparent. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosionsgrenzen : 1.8 – 19 vol % 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : 3.5 – 4.5 bar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : 0.619 – 0.635 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Particle size : Nicht anwendbar 

Particle size distribution : Nicht anwendbar 

Particle shape : Nicht anwendbar 

Particle aspect ratio : Nicht anwendbar 

Particle aggregation state : Nicht anwendbar 
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Particle agglomeration state : Nicht anwendbar 

Particle specific surface area : Nicht anwendbar 

Particle dustiness : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

% entzündbare Bestandteile : 82.28015552 % 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Extrem entzündbares Aerosol. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen 

besonders explosionsgefährlich. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Wärme. Funken. Offene Flamme. Überhitzung. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

 

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) 

LD50 oral Ratte 2000 mg/kg 

LD50 oral 4396 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Ratte 2000 mg/kg 

LD50 dermal 12800 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 46600 mg/l 

 

LINALOOL (78-70-6) 

LD50 oral 2790 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal 5610 mg/kg Körpergewicht 
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HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LD50 oral > 2450 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal > 3000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 5000 mg/l 

 

4-TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4) 

LD50 oral Ratte ≈ 250 mg/kg 

 

CITRONELLOL (106-22-9) 

LD50 oral 3450 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal 2650 mg/kg Körpergewicht 

 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

LD50 oral > 5000 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal > 5000 mg/kg Körpergewicht 

 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oral Ratte 7060 mg/kg 

LD50 oral 10470 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Kaninchen > 16000 mg/kg 

LD50 dermal 15800 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte > 20 mg/l/4h 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 99999 mg/l 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

ODOUR NEUTRALIZER MB3000  

Zerstäuber Aerosol 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

11.2.2 Sonstige Angaben 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen 

und mögliche Symptome 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Wasser : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) 

LC50 - Fisch [1] 100 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 100 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 13299 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] > 1000 mg/l 

 

LINALOOL (78-70-6) 

LC50 - Fisch [1] 27.8 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 20 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 88.3 mg/l 

 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

LC50 - Fisch [1] 1.7 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] > 0.32 mg/l 

 

CITRONELLOL (106-22-9) 

LC50 - Fisch [1] 10 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 17.48 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 2.38 mg/l 

 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 13000 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 9300 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 275 mg/l 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

ODOUR NEUTRALIZER MB3000  

Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 

 

Ethanol (64-17-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht festgelegt. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

ODOUR NEUTRALIZER MB3000  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

 

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0.05 

 

LINALOOL (78-70-6) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 2.84 

 

HEXYL CINNAMAL (101-86-0) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 5.3 

 

CITRONELLOL (106-22-9) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 3.1 

 

HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 2.1 

 

Ethanol (64-17-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0.32 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund 

ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu 

machen 

: Keine 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Behälter unter 

Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 1950 

UN-Nr. (IMDG) : UN 1950 

UN-Nr. (IATA) : UN 1950 

UN-Nr. (ADN) : UN 1950 

UN-Nr. (RID) : UN 1950 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Aerosols, flammable 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 

Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : 2.1 

Gefahrzettel (ADR) : 2.1  

 

 : 

 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 2.1 

Gefahrzettel (IMDG) : 2.1  

 

 : 

  

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1 

Gefahrzettel (IATA) : 2.1 
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 : 

 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : 2.1 

Gefahrzettel (ADN) : 2.1  

 

 : 

 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : 2.1 

Gefahrzettel (RID) : 2.1  

 

 : 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F  

Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E0 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2  

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP9  

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Sondervorschriften für die Beförderung - 

Versandstücke (ADR) 

: V14 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV9, CV12 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D  

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begrenzte Mengen (IMDG) : SP277 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E0 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2 

EmS-Nr. (Brand) : F-D 
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EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 

Staukategorie (IMDG) : Keine 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg 

Sondervorschriften (IATA) : A145, A167 

ERG-Code (IATA) : 10L 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : 5F  

Sondervorschriften (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E0 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01, VE04  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : 5F  

Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E0 

Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP9  

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete 

(RID) 

: W14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 

Be-, Entladen und Handhabung (RID) 

: CW9, CW12 

Expressgut (RID) : CE2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 23 
 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Überarbeitungsdatum Hinzugefügt  

1.3 SDB-Adresse Geändert  

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Keine. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

EUH208 Enthält TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, 4-

TERTIARY-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, CITRONELLOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 
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SDS EU NWL 2021 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden 


